
Zukunftsfähige Betriebsratsarbeit

Zeitgem�ße Beteiligungsformen sind erforderlich

Arbeitgeberverb�nde und ihnen nahe stehende Institute
fordern seit langem �nderungen am bestehenden Betriebs-
verfassungsgesetz, um die betriebliche Mitbestimmung
(vermeintlich) zu modernisieren, zu entb�rokratisieren und
zukunftssicher zu machen.1 Mit diesen Vorschl�gen geht es
ihnen zumeist darum, unter dem Vorwand der Globalisie-
rung und Europ�isierung wieder zu vordemokratischen, pa-
triarchalischen Zust�nden zur�ckzukehren, in denen allein
die Kapitalseite das Sagen hat.2 Andererseits ist die Zeit –
auch nach der letzten durch die Reform des Betriebsverfas-
sungsgesetzes3 im Jahr 2001 stattgefundene Anpassung
der betrieblichen Mitbestimmung an die Ver�nderungen in
der Arbeitswelt – nicht stehen geblieben. In dem folgenden
Beitrag sollen �berlegungen* zu einer zeitgem�ßen Weiter-
entwicklung der Betriebsverfassung dargestellt sowie die
Gr�nde und Anforderungen einer notwendigen Verbesse-
rung des rechtlichen Instrumentariums f�r Interessenver-
tretung im Betrieb dargestellt werden. Daf�r erscheint es
unabdingbar, vorweg einen Blick darauf zu werfen, in wel-
che politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbe-
dingungen das betriebsr�tliche Handeln eingebettet ist.
Dies wirft zugleich die Frage nach den Bedingungen einer
zukunftsweisenden Betriebspolitik der Gewerkschaften
auf.4

Anforderungen an eine zukunftsweisende Gestaltung
der Betriebspolitik und Betriebsratsarbeit

Wie Betriebsratsarbeit in der Zukunft aussehen wird, h�ngt
von vielerlei Faktoren ab, die heute niemand exakt vor-
hersehen kann. Ohne prophetische Gabe l�sst sich jedoch
prognostizieren, dass eine zukunftsgerichtete Interessen-
vertretung bereit sein muss, sich den Folgen und Heraus-
forderungen einer weiter fortschreitenden Globalisierung
und Internationalisierung von Produktion und Dienstlei-
stung sowie den rasanten technischen Ver�nderungen zu
stellen. Wodurch ist dieser Strukturwandel gekennzeichnet
und welche Folgerungen m�ssen wir f�r Anforderungen an
eine zukunftsgerichtete Betriebs(rats)politik daraus zie-
hen?

Tief greifende Veränderungen in Betrieben und
Unternehmen

Durch die Globalisierung und Internationalisierung von
Produktion und Dienstleistung hat die Arbeits- und Wirt-
schaftswelt in den letzten Jahrzehnten tief greifende Ver�n-
derungen erfahren, die sp�testens seit dem Beginn der
90er Jahre die Strukturen in den Betrieben und Unterneh-
men grundlegend ge�ndert haben.5 Diese Ver�nderungen
sind gekennzeichnet durch zunehmend komplexer und viel-
f�ltiger werdende Unternehmens- und Managementstrate-
gien, neue Organisationsformen, Umstrukturierungen und
Restrukturierungen von Unternehmen, ge�nderte Produk-
tions- und Arbeitsmethoden, neue Techniken, flexible
Arbeitszeitmodelle und eine fortschreitende »Verbetriebli-
chung« der Tarifpolitik6 durch betriebliche �ffnungsklau-
seln.

Hier lesen Sie

– Wie die Globalisierung die Arbeit der Betriebsräte und Gewerkschaften beeinflusst

– warum Betriebsräte sich regelmäßig weiter qualifizieren müssen

– welche Anforderungen an eine zeitgemäße Neugestaltung des BetrVG zu stellen sind

1 Vgl. etwa Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverb�nde, Bundesver-
band der Deutschen Industrie e.V., Mitbestimmung modernisieren, Bericht der
Kommission Mitbestimmung, Berlin 2004, download �ber www.bda-online.de;
Niedenhoff, Praxis und Verbesserungsm�glichkeiten der betrieblichen Mitbe-
stimmung, IW-Analysen Nr. 33, K�ln 2007; Stettes, Effiziente Mitbestimmung –
Eine �konomische Analyse, IW-Positionen Nr. 26, K�ln 2007.

2 Vgl. Hayen, Angriff auf die Mitbestimmung, AiB, Heft 1/2005, 7 ff., 11; ders.,
Angriff auf BetrVG und Tarifautonomie, AiB, Heft 2/2005, 77 ff., 81.

3 Vgl. Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf-Reformge-
setz) vom 23.7.2001, BGBl. I, S. 1852-1869.

* �berlegungen der f�r betriebliche Mitbestimmung/Betriebsverfassung in den
Bundesvorstandsverwaltungen der DGB-Gewerkschaften verantwortlichen Re-
ferentinnen und Referenten des DGB-Ausschusses »Betriebsr�te« f�r eine zeit-
gem�ße Weiterentwicklung des Betriebsverfassungsgesetzes: vgl. Abschnitt
»Kernforderungen f�r eine Weiterentwicklung der Betriebsverfassung«.

4 Hierzu grundlegend: Klebe, Die Zukunft der Betriebsarbeit, AiB, Heft 9/06,
S. 558 ff.

5 Vgl. zum Unternehmenswandel und zu neuen Managementstrategien: Tietel,
Konfrontation-Kooperation-Solidarit�t, Betriebsr�te in der sozialen und emotio-
nalen Zwickm�hle, Hans-B�ckler-Stiftung (Hrsg.), edition sigma, Berlin 2006,
S. 28 ff.; Renaud, Betriebsr�te und Strukturwandel, Industrielle Beziehungen,
Heft 1/2007, S. 55 ff.

6 Durch eine im Zuge wettbewerbsorientierten Funktionswandels der Tarifpolitik
stattfindende Flexibilisierung und Dezentralisierung der Tarifpolitik werden Re-
gelungskompetenzen von der tariflichen auf die betriebliche Ebene verlagert,
weshalb von »Verbetrieblichung« der Tarifpolitik gesprochen wird; zur Neuju-
stierung und Verkn�pfung von Tarif- und Betriebspolitik: vgl. Huber/Burkhard/
Klebe, Tarifpolitik ist Betriebspolitik; Betriebspolitik ist Tarifpolitik, WSI-Mittei-
lungen, Heft 11/2005, S. 656 ff.
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Neue Anforderungen an Betriebsräte und
Gewerkschaften

Diese Umbr�che haben massive Auswirkungen auf die Ar-
beitsbeziehungen, die k�nftige Rolle der Betriebspolitik und
damit auch auf die Arbeit und das Selbstverst�ndnis von Be-
triebsr�ten: Grundlegende �nderungen in der betrieblichen
Belegschaftsstruktur mit zunehmender Aufspaltung der Be-
sch�ftigten in Stamm- und Randbelegschaft (»Japanisie-
rung« der deutschen Betriebslandschaft), durch – h�ufig
»prek�re« – Leiharbeit, Scheinwerkvertr�ge (»abh�ngige
Selbstst�ndige«), Befristungen, »Minijobs«, »Probeprakti-
ka«, stellen die Betriebsr�te vor neue Herausforderungen.7

Gleichzeitig haben sich die Anspr�che der Arbeitnehmer,
insbesondere der »Wissensarbeiter«, an ihre Interessenver-
tretung ge�ndert: Bei Zunahme eines breiteren Entschei-
dungsspielraums und entsprechender Verantwortung wol-
len sie in Prozesse integriert werden und Themen
mitbestimmen, die zu wichtigen Entscheidungen des Ar-
beitgebers �ber Inhalt und Bestand des Arbeitsverh�ltnis-
ses oder zur Gestaltung der Arbeitsorganisation f�hren.8

Das Handeln der Betriebsr�te war lange Zeit weitgehend
davon gepr�gt, auf feststehende Vorstellungen des Arbeit-
gebers im Einzelfall und ergebnisbezogen zu reagieren.
Heute werden zus�tzlich planerische und gestalterische
Aufgaben wahrgenommen. Eigene Vorschl�ge und L�sung-
salternativen werden entwickelt und prozessorientiert um-
gesetzt. F�r die Betriebsr�te wird es immer wichtiger, aktiv
und initiativ zu handeln, zumal immer mehr Unternehmens-
entscheidungen in fr�he Planungsphasen vorverlagert wer-
den: Dabei geht es darum, Einfluss auf die Ursachen zu
nehmen, wie beispielsweise bei der Besch�ftigungssiche-
rung, nicht nur die Folgen durch einen Sozialplan abzufe-

dern, sondern Investitionen, die Arbeitspl�tze sichern, zu
erreichen.9 Die Arbeit des Betriebsrats ist bei gestiegenen
Anforderungen vielf�ltiger und umfassender geworden. Er
hat sich mit immer neuen Themenbereichen – wie Besch�f-
tigungssicherung, Qualifizierung, Flexibilisierung der Ar-
beitsorganisation, Teilzeitarbeit, Vereinbarkeit von Familie
und Erwerbst�tigkeit, alternsgerechte Gestaltung der Ar-
beitswelt (demografische Entwicklung) sowie Fragen des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes – auseinander zu setzen.10

Erhöhte Qualifikationsanforderungen

Immer differenziertere und spezialisiertere Qualifikationen
sind notwendig, um Interessenvertretung erfolgreich betrei-
ben zu k�nnen. Betriebsr�te befinden sich h�ufig im »Spa-
gat« zwischen »klassischer Interessenvertretung« mit
unmittelbarer (nicht selten konfrontativer) Durchsetzungso-
rientierung in Bezug auf spezifische Belegschaftserwartun-
gen und Formen eines so genannten Co-Managements11 mit
»nachhaltig« verhandlungsorientierter (Vorfeld-)Einfluss-
nahme auf Arbeitgeberhandeln, etwa bei technischen und
organisatorischen Umstrukturierungsmaßnahmen. Hierf�r
ben�tigt der Betriebsrat aufgrund der ver�nderten Praxisan-
forderungen �ber fachliche Aspekte hinaus – gewisserma-
ßen als »Querschnittsqualifikation« – zunehmend auch
soziale und methodische Kompetenzen, wie Kommunika-
tionsverm�gen, Kooperations- und Teamf�higkeit sowie
Konfliktverhalten (»Beteiligungskompetenz«).12 Schulungs-
angebote hierzu existieren in den DGB-Bildungszentren und
den Bildungsst�tten der Mitgliedsgewerkschaften des DGB;
dies gilt gleichsam f�r eine weitere Bedingung erfolgreicher
Betriebsratsarbeit, die Verbesserung der eigenen Arbeitsfor-
men und – strukturen.13

Zur fachlichen Unterst�tzung brauchen die betrieblichen
Interessenvertreter aber auch die Beratung durch interne
und externe Experten, wie etwa durch qualifizierte haupt-
amtliche (Gewerkschafts-)Funktion�re, Wissenschaftler
und freie Berater.14

Beschäftigte einbeziehen

Zuk�nftig wird eine wichtige Aufgabe der Betriebsr�te auch
darin bestehen, die Besch�ftigten st�rker als bisher in ihre
Arbeit einzubeziehen.15 Zum einen wegen der zunehmen-
den Informations-, Beratungs- und Beteiligungsw�nsche
der Arbeitnehmer im Betrieb: Neben einer erforderlichen
Vernetzung der unterschiedlichen Ebenen der Arbeitneh-
mer-Interessenvertretung (Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat,
Konzernbetriebsrat, Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat,
Europ�ischer Betriebsrat und Gewerkschaft) bedarf es ei-
nes dynamischen, durchl�ssigen Systems von Beteiligung
an betrieblicher Politikentwicklung und -umsetzung durch
einen betriebsinternen Unterbau.16

Zum anderen kann die Beteiligung der Besch�ftigten bei
der Interessenvertretung aber auch dazu dienen, die fach-

7 Vgl. Klebe, a. a. O. (Fn. 4), 560; Helmer, Hauptsache Arbeit?, Mitbestimmung,
Heft 5/07, S. 37 ff., 38/39.

8 Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes
(BetrVerf-Reformgesetz), BT-Drs. 14/5741, S. 25.

9 Vgl. Klebe, a. a. O. (Fn. 4), S. 562, zu neuen Anforderungen an Betriebsr�te
und Gewerkschaften.

10 GE BetrVerf-Reformgesetz, a. a. O. (Fn. 8), S. 24.
11 Zur Beteiligungsorientierung von Betriebsr�ten als Co-Manager: vgl. Tietel,

Vertrauen ist gut – Betriebsrat ist besser. Ein eigenwilliger Dritter in der be-
trieblichen Arena, in: Haubl/Heltzel/Barthel-R�sing (Hrsg.), Gruppenanalyti-
sche Supervision und Organisationsberatung, Psychosozial-Verlag, Gießen
2005, S. 291 ff.; ders., a. a. O. (Fn. 5), S. 34-40.

12 Vgl. hierzu Frerichs/Schneider, Qualifikation: Betriebsrat, Mitbestimmung, Heft
10/98, S. 36 ff.

13 Vgl. Klebe, a. a. O. (Fn. 4), S. 562 f. (Sachliche Anforderungen an eine zukunfts-
gerichtete Interessenvertretung / Schwerpunkt: Eigene Arbeitsstrukturen und
Kompetenzen verbessern).

14 Vgl. Interview mit IG-Metall-Funktionsbereichsleiter Thomas Klebe �ber die
Kontakte seiner Gewerkschaft zu arbeitsorientierten Beratern: Mitbestimmung,
Heft 7/07, S. 11 ff.

15 Im Rahmen der »Initiative Trendwende« des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften besch�ftigt sich im Teilprojekt »Mitbestimmung und Teilhabe« der
Themenschwerpunkt »Mitbestimmung am Arbeitsplatz« mit den Voraussetzun-
gen und Erfordernissen eines st�rkeren Einbezugs von Besch�ftigten in die Be-
triebsrats- und Gewerkschaftsarbeit; zu einer fr�heren Konzeption des DGB-
Bundesvorstands zur »Mitbestimmung am Arbeitsplatz« (Dezember 1984):
Jung, Mitbestimmung am Arbeitsplatz – ein neues Aufgabenfeld der Gewerk-
schaften, Mitbestimmung, Heft 2-3/85, S. 65 ff.

16 Vgl. Bahnm�ller, Qualifizierung und Professionalisierung von Betriebsratsar-
beit, Mitbestimmung, Heft 8/89, S. 441 ff., 444; Becker/Thomas, Hilfe f�r den
Betriebsrat, AiB Heft 4/2005, 209 ff.
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lichen Interessen und Kompetenzen der Besch�ftigten in
den Betrieben als Ressource zur Bew�ltigung einer Vielzahl
von Aufgaben zu nutzen. Hierzu muss der Betriebsrat auch
bereit sein, Aufgaben zu delegieren. So gibt es bereits eini-
ge »best practice«-Beispiele f�r die Beteiligung der Be-
sch�ftigten, etwa als sachkundige Auskunftspersonen nach
§ 80 Abs. 2 Satz 3 BetrVG zu ihrer Einbeziehung in die Be-
triebsratsarbeit, zur themenbezogenen Mitarbeit in neuen
Arbeitsformen (Arbeitsgruppen, Projektarbeit) oder als Ak-
teure einer »basisorientierten« gewerkschaftlichen Organi-
sationsarbeit.17

Die M�glichkeit der Mitwirkung der Belegschaft und ihre
Beteiligung an der Interessenvertretung dient schließlich
auch dazu, eine engere Verbindung zwischen – gewerk-
schaftlich organisierten – Betriebsr�ten und den Besch�f-
tigten herzustellen, um diese als Basis f�r eine Mitglieder-
gewinnung oder als Verst�rkung einer Mitgliederbindung
zugunsten gr�ßerer Organisations- und Kampfkraft nutzbar
zu machen. Gleiches gilt f�r die Absichten und erfolgrei-
chen Ans�tze verschiedener DGB-Gewerkschaften ihre Ver-
trauensleutearbeit zu intensivieren.18

Zentrale Themenfelder der Betriebsratsarbeit

Bei aller zunehmenden Komplexit�t und schwereren sozia-
len Gestaltbarkeit der zuk�nftigen Anforderungen an die
Betriebspolitik und die Betriebsr�te werden sich die zentra-
len Themenfelder der Betriebsratsarbeit wenig �ndern. So
wurde auch in der Zusammenfassung der letzten WSI-
Hauptbefragung von Betriebs- und Personalr�ten (2005)19

darauf hingewiesen, dass sich die Hierarchie der von den
Betriebsr�ten genannten Problembereiche im Prinzip nicht
von der in den Vorbefragungen unterscheidet: An der Spit-
ze stehen »harte« bzw. �konomische Problemkomplexe.
Am pr�gnantesten zeigen sich diese im Zusammenhang
von betrieblichen Umstrukturierungen und ihren Folgen f�r
Besch�ftigung und Arbeitsbedingungen. Aus diesem Fol-
genkomplex ragt nach den Nennungen quantitativ und
qualitativ der Personalabbau heraus. 45% der Befragten
nannten Probleme im Zusammenhang mit der Arbeitsplatz-
sicherheit als oberste Priorit�t (Personalabbau, Besch�fti-
gungssicherung, Sozialpl�ne, K�ndigungsschutz). Die
Besch�ftigungssicherung kam – als Indikator f�r die Ver-
meidung von drohender Arbeitslosigkeit – in immerhin 13%
aller (gewichteten) Berichtsf�lle auf den ersten Platz. Da-
mit bleibt die Besch�ftigungssicherung, die im Kontext von
Europ�isierung und Globalisierung h�ufig mit Standortsi-
cherung in Verbindung steht, das �berragende Betriebs-
ratsthema der Zukunft.20

Ein zunehmend wichtigeres Thema wird f�r die Interessen-
vertretungen der Umgang mit der Aufspaltung in Stamm-
und Randbelegschaft. Dies betrifft insbesondere die Leihar-
beitnehmer und befristet Besch�ftigten: So hat sich die
Zahl der Leiharbeitsbesch�ftigten von 1997 bis 2004 von
ca. 200.000 auf knapp 400.000 verdoppelt und ist danach

innerhalb von zwei Jahren um weitere 200.000 auf knapp
600.000 gestiegen.21 In der Automobilindustrie betr�gt der
Anteil der Leiharbeitsbesch�ftigten in einer ganzen Reihe
von Betrieben schon 30 bis 50% der Besch�ftigten.22 W�h-
rend 1998 noch 80% aller Einstellungen unbefristet erfolg-
ten, sind dies 2004 gerade noch knapp mehr als die H�lfte;
1994 waren noch 16,1% der unter 25-J�hrigen befristet ein-
gestellt, 2004 waren es bereits 23,4%23. Diese Zahlen illus-
trieren, dass die Randbelegschaften, die in einigen Betrie-
ben schon den gr�ßten Anteil der Besch�ftigten stellen,
die Gestaltungsf�higkeit der Betriebspolitik gef�hrden.
Dar�ber hinaus besteht die Gefahr, dass unterschiedliche
Gruppen von Besch�ftigten gegeneinander ausgespielt
werden. Eine erfolgreiche Interessenvertretung kann dabei
sicherlich nicht allein in der quantitativen Begrenzung von
Fremdfirmen- und befristeter Arbeit bestehen, sondern
muss diese Gruppen gleichsam im Sinne einer besseren
Regelung ihrer Arbeitsbedingungen einbeziehen.
Schließlich werden »vertraute« Themen, wie Arbeitszeit-
und Technikgestaltung sowie Datenschutz ihr Gewicht be-
halten, w�hrend die Bedeutung einer Europ�isierung und
Internationalisierung der Betriebsratsarbeit (Stichworte:
»Europ�ischer Betriebsrat und Weltbetriebsrat«) zuk�nftig
zunehmen.24

Anforderungen an die zeitgemäße Gestaltung
des BetrVG

Bei der Bew�ltigung dieser neuen Anforderungen an Be-
triebsratshandeln m�ssen die Gewerkschaften den betrieb-
lichen Interessenvertretern �ber die bereits genannten Be-
ratungs- und Unterst�tzungsleistungen hinaus auch durch
ihre Lobbyarbeit und ihre Einflussnahme auf eine zeitgem�-
ße Gesetzgebung zur Seite stehen.

Verbesserung der politischen Durchsetzungsfähigkeit

Zur Verbesserung der politischen Durchsetzungsf�higkeit
geh�rt – neben insbesondere der Beeinflussung der Indus-

17 Beispiele erfolgreich praktizierter Beteiligungsprozesse sind etwa die Projekte
»Beteiligung organisieren – mit dem neuen BetrVG« der IG Metall, Organizing
– Gewerkschaft als soziale Bewegung« von ver.di (Lidl-Kampagne), »Experten
in eigener Sache« und »ProNet« der IG BCE.

18 Vgl. direkt, Funktion�rszeitschrift der IG Metall, Nr. 21/2007, S. 4
19 Vgl. Sch�fer, Die WSI-Befragung von Betriebs- und Personalr�ten 2004/2005 –

Ein �berblick, WSI Mitteilungen, Heft 6/2005, S 291 ff., 296.
20 Vgl. Klebe, a. a. O. (Fn. 4), 562 f. (Sachliche Anforderungen an eine zukunftsge-

richtete Interessenvertretung / Schwerpunkt: Besch�ftigungs- und Standortsi-
cherung).

21 Vgl. Dietz/Walwei, WSI Mitteilungen, Heft 5/2006, S. 278 ff., 281; Promberger,
Leiharbeit: Flexibilit�t und Prekarit�t in der betrieblichen Praxis, in: Keller/Sei-
fert (Hrsg.), Atypische Besch�ftigung – Flexibilisierung und soziale Risiken,
Berlin 2007, S. 127 ff., 129 f.; aktuelle Zahlen in: FAZ v. 18.09.2007, S. 13, und
FAZ v. 22.09.07, S. 12.

22 Vgl. Klebe, a. a. O. (Fn. 4), S. 560.
23 Vgl. Keller/Seifert, Atypische Besch�ftigungsverh�ltnisse: Flexibilit�t, soziale

Sicherheit und Prekarit�t, WSI Mitteilungen, Heft 5/2006, S. 235 ff., 236;
Dietz/Walwei, a. a. O. (Fn. 21), S. 281.

24 So Klebe, a. a. O. (Fn. 4), 562 f. (Sachliche Anforderungen an eine zukunftsge-
richtete Interessenvertretung / Schwerpunkt: Internationalisierung der Be-
triebs- und Gewerkschaftsarbeit).
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trie- und Besch�ftigungspolitik – auch eine dringende Ver-
besserung des Betriebsverfassungsgesetzes.25 Zwar ist die
im Jahre 2001 erfolgte Novellierung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes als Richtung weisende Verbesserung der
Betriebsratsrechte anzusehen. Sie hat die organisations-
rechtlichen Grundlagen der betrieblichen Mitbestimmung,
die Arbeitsgrundlagen und
teilweise die Rechte der Betriebsr�te weiterentwickelt und
an die ver�nderten wirtschaftlichen, besch�ftigungspoliti-
schen und sozialen Bedingungen angepasst.26

Defizite der Novellierung des BetrVG 2001

Allerdings sind durch die Novellierung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes 2001 die Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats nur ansatzweise erweitert
worden. Der »Verst�ndigung innerhalb der Koalition« f�r
den Gesetzentwurf der Regierung fielen als Ergebnis des
Streits zwischen dem Wirtschafts- und Arbeitsministerium
insbesondere zum Opfer:27

– die vorgesehene verpflichtende Errichtung eines Kon-
zernbetriebsrats bei Bestehen mehrerer Gesamtbe-
triebsr�te in einem Konzern (§ 54 Abs. 1 Referentenent-
wurf RefE), die an ein 50%-Quorum gebunden wurde;

– die vorgesehene obligatorische Bildung eines Konzern-
wirtschaftsausschusses (§ 109a RefE);

– die vorgesehene bessere Handhabbarkeit des »korrigie-
renden Mitbestimmungsrechtes« bei �nderungen der
Arbeitspl�tze, des Arbeitsablaufes oder der Arbeitsum-
gebung (Arbeitsorganisation) durch Erleichterung der
Anwendungsvoraussetzungen (§ 91 RefE).

Auch in anderen Bereichen hat die Novellierung nicht aus-
gereicht, die betriebliche Mitbestimmung zukunftsweisend
zu gestalten. So wurden gewerkschaftliche Forderungen
nach einer Erweiterung der Mitbestimmung des Betriebs-

rats zur Kontrolle von befristeten Arbeitsverh�ltnissen nicht
erf�llt. Ebenso wenig wurde Forderungen entsprochen
nach einem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der
Aufstellung und Durchsetzung von Frauenf�rderpl�nen, bei
der Einf�hrung und Durchf�hrung von Gruppenarbeit und
bei der Einbeziehung von arbeitnehmer�hnlichen Personen
sowie den in »reinen« (außerbetrieblichen) Ausbildungs-
einrichtungen t�tigen Auszubildenden in den Schutz der
Betriebsverfassung.28

Damit wurde das im Koalitionsvertrag der »rot-gr�nen« Bun-
desregierung vom 20.10.1998 festgehaltene Versprechen,
»die Mitbestimmung zu st�rken und an die Ver�nderungen
in der Arbeitswelt anzupassen«, nur teilweise eingel�st.

Rückschritte der Rechtsprechung

Zudem hat die Rechtsprechung gesetzgeberische Ziele, etwa
bei den �berlassenen Arbeitnehmern sowie beim Gemein-
schaftsbetrieb, nicht ausreichend ber�cksichtigt: So hat das
Bundesarbeitsgericht in den Beschl�ssen vom 16.4.2003,
22.10.2003 und 10.3.2004 unter Bezugnahme auf seine »Ku-
mulationstheorie« ausgef�hrt, dass – mehr als drei Monate
an den Entleiherbetrieb �berlassene Leiharbeitnehmer – den
Betriebsrat dort zwar mit w�hlen d�rfen, aber bei den Arbeit-
nehmergrenzzahlen zur Ermittlung der Betriebsratsgr�ße
(§ 9 BetrVG), der Anzahl der freizustellenden Betriebsrats-
mitglieder (§ 38 BetrVG) und dem Eingreifen von Beteili-
gungsrechten des Betriebsrats (wie §§ 99, 106,111 BetrVG)
nicht mitgez�hlt werden.29 Die Leiharbeitnehmer seien keine
betriebsangeh�rigen Arbeitnehmer und ihre Vertretung
durch den Betriebsrat im Entleiherbetrieb sei vermeintlich
mit einem geringeren Arbeitsaufwand als der f�r die
»Stammbesch�ftigten« verbunden.30

Die Formulierung des § 1 Abs. 2 BetrVG als Vermutungstatbe-
stand des Gemeinschaftsbetriebs hat nur eine Erleichterung
innerhalb der Beweisf�hrung gebracht, nicht jedoch zu einer
�nderung der BAG-Rechtsprechung gef�hrt, wonach es in er-
ster Linie auf die einheitliche Leitungsmacht in personellen
und sozialen Angelegenheiten ankommt. Der Arbeitgeber hat
so weiterhin die M�glichkeit, durch einseitige Maßnahmen in
der Unternehmensstruktur die von der BAG-Rechtsprechung
geforderte einheitliche Leitung zu ver�ndern.

Verschlechterung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen

In den Jahren 2003 und 2004 erfolgten zudem R�ckschritte
und Verschlechterungen im Arbeitsrecht, z. B. durch die No-
vellierung des Arbeitnehmer�berlassungsgesetzes (A�G)
und im K�ndigungsschutz: Im K�ndigungsschutzrecht wur-
de der Schwellenwert f�r die Ber�cksichtigung der nach
dem 31.12.2003 eingestellten Arbeitnehmer auf mehr als 10
erh�ht und die Vermutungswirkung der dringenden be-
trieblichen Erfordernisse einer K�ndigung im Falle der na-
mentlichen Bezeichnung in einem Interessenausgleich

25 Zutreffend Klebe, a. a. O. (Fn. 4), 562 f. (Sachliche Anforderungen an eine zu-
kunftsgerichtete Interessenvertretung / Schwerpunkt: Politische Durchset-
zungsf�higkeit verbessern).

26 Vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.), Gesetz zur Reform des Betriebsver-
fassungsgesetzes in: Informationen zum Arbeitsrecht Nr. 2/2001 vom 1.8.2001.

27 Vgl. Hayen/Nielebock, Mehr Mitbestimmung im Betrieb!, AiB, Heft 3/2001,
133 ff.

28 Vgl. Hayen/Nielebock/Palik/Perreng (2002), Altersverm�gensgesetz – Alters-
verm�genserg�nzungsgesetz – Betriebsverfassungsreformgesetz mit Wahlord-
nung, Kurzkommentierung, Bund-Verlag, Teil 4. (BetrVerf-ReformG), Rn. 5,
S. 109 ff.

29 Vgl. BAG v. 16.4.2003 – 7 ABR 53/02 (zur Betriebsratsgr�ße), NZA, Heft 23/
2003, S. 1345 ff.; BAG v. 22.10.2003 – 7 ABR 3/03 (zu Freistellungen), NZA,
Heft 18/2004, S. 1052 ff.; BAG v. 10.03.2004 – 7 ABR 49/03 (zum fehlenden
passiven Wahlrecht bei Konzernleihe), NZA, Heft 23/2004, S. 1340 ff.; hierzu
Ratayczak, Leiharbeitnehmer w�hlen, aber z�hlen nicht!, AiB, Heft 4/2004,
212 ff.

30 Eine zus�tzliche Belastung der Betriebsr�te durch Leiharbeitnehmerfragen
konstatieren dem gegen�ber auf der Grundlage einer Befragung von Betriebs-
r�ten in Betrieben des Organisationsbereichs der IG Metall mit hohem Leihar-
beitsbesch�ftigten-Anteil: Wassermann/Rudolph (2007), Leiharbeit als
Gegenstand betrieblicher Mitbestimmung, Hans-B�ckler-Stiftung (Hrsg.), Ar-
beitspapier 148, S. 26 ff.; dies., Leiharbeiter in der betrieblichen Mitbestim-
mung, AiB, Heft 12/2007, S. 700 ff., 702.
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(wieder) eingef�hrt.31 Bei der Novellierung des A�G wurde
die bisherige Funktion und Struktur der Arbeitnehmer�ber-
lassung als Instrument zur vor�bergehenden Personalbe-
darfsdeckung grundlegend ver�ndert:32 Einerseits durch
den Wegfall der bis 2003 bestandenen Schutzbestimmun-
gen (besonderes Befristungsverbot, Synchronisations-
verbot, Wiedereinstellungsverbot, Beschr�nkung der
�berlassungsdauer). Andererseits durch die Tarifausnah-
meklausel, die – wegen der Dumpingtarife der »Christen«-
Vereinigungen sowie mangels hinreichender gewerkschaft-
licher Organisationskraft – die gesetzlichen Gleichstel-
lungsgebote der Gleichbehandlung und –bezahlung nicht
zur Anwendung kommen ließ.33 Dies vor allem deshalb,
weil auch nicht tarifgebundene Arbeitgeber solche Niedrig-
lohn-Vereinbarungen den Arbeitsvertr�gen mit einzustel-
lenden Leiharbeitnehmern zugrunde legen k�nnen (§ 3
Abs. 1 Nr. 3, § 9 Nr. 2 A�G).
Diese Entwicklung in der Gesetzgebung hat beispielhaft
dazu gef�hrt, dass der Charakter des A�G als Schutzgesetz
in sein Gegenteil verkehrt wurde durch:

– Ersetzung der Stammbelegschaft auf dem Niveau prek�-
rer Arbeitsbedingungen;

– Pervertierung der Tarifautonomie zu einem kollektiven
Instrument des Lohndumping;

– Entziehen jeglicher Schutzwirkung f�r die betriebsver-
fassungsrechtliche Interessenvertretung.

Kernforderungen für die Weiterentwicklung des BetrVG

Aus all diesen Gr�nden ist eine Weiterentwicklung der be-
trieblichen Mitbestimmung und mit ihr auch eine St�rkung
der Rechte der einzelnen Arbeitnehmer im BetrVG in zen-
tralen Bereichen notwendig. Die herausragenden Kernfor-
derungen betreffen folgende Themenbereiche:

– Ausweitung von Mitbestimmungsrechten, insbesondere
bei der Besch�ftigungssicherung, Qualifikation und Arbeits-
organisation.
Angesichts der herausragenden Bedeutung der Themen
Besch�ftigungssicherung, Standortsicherung und Personal-
abbau als zentrale Problemstellungen im Betrieb erweisen
sich die bisherigen M�glichkeiten einer (pr�ventiven) Ein-
flussnahme von Betriebsr�ten durch die vorhandenen Un-
terrichtungs-, Vorschlags- und Beratungsrechte, insbeson-
dere bei der Personalplanung (§ 92 BetrVG) und –
spezieller mit schriftlichem Begr�ndungserfordernis des Ar-
beitgebers bei Ablehnung in Betrieben mit mehr als 100 Ar-
beitnehmern – bei der Besch�ftigungssicherung und -f�r-
derung nach § 92a BetrVG, als letztlich »stumpfes
Schwert«. Gerade in den F�llen, in denen der Arbeitgeber
eine ablehnende und nicht kooperative Haltung einnimmt,
erreicht die Vorschrift ihre Zweckbestimmung nicht.
Daher bedarf es f�r eine wirkungsvolle Beteiligung der Be-
triebsr�te in diesen f�r die zu vertretenen Arbeitnehmer so

existentiellen Angelegenheiten eines Initiativ- und Mitbe-
stimmungsrechts, mit dem fr�hzeitig in den Planungspro-
zess von Standortverlagerungen, Ausgliederung von Arbeit,
Vergabe an andere Unternehmen, drittbezogenen Personal-
einsatz usw. eingegriffen werden kann, um etwa mit dem er-
forderlichen gesetzlichen Druck zu Innovations- und Investi-
tionsvereinbarungen oder alternative Maßnahmen f�r eine
Besch�ftigungssicherung zu gelangen. Dies schon deshalb,
weil – wie ausgef�hrt – immer mehr Arbeitgeberentschei-
dungen in fr�he Planungsphasen verlegt werden.
Eine M�glichkeit der diesbez�glichen gesetzlichen Rege-
lung w�re ein entsprechender Ausbau des § 92a BetrVG in
diese Richtung. Eine »erzwingbare« Mitbestimmung des
Betriebsrats bei der Besch�ftigungssicherung und F�rde-
rung w�rde zwar die unternehmerische Freiheit einschr�n-
ken. Das Betriebsverfassungsgesetz hat jedoch die Aufga-
be, einen Ausgleich zwischen der Berufsfreiheit (Art. 12
Abs. 1 GG) der Arbeitnehmer wie des Arbeitgebers und des-
sen Eigentumsrechten aus Art. 14 Abs. 1 GG zu schaffen:
Der Arbeitgeber als Grundrechtstr�ger kann seine Freiheit
nur mit Hilfe anderer, der Arbeitnehmer, wahrnehmen, die
ebenfalls Tr�ger des Grundrechts aus Art. 12 Abs. 1 GG
sind; insoweit hat das Bundesverfassungsgericht eine Ver-
fassungsm�ßigkeit der Einschr�nkung der unternehmeri-
schen Freiheit in Bezug auf verschiedene Mitbestimmungs-
rechte bejaht.34 Diese Diskussion muss in Bezug auf
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats in personellen An-
gelegenheiten, die die unbeschr�nkte wirtschaftliche Un-
ternehmerfreiheit tangieren, weitergef�hrt werden.
Im Rahmen der Besch�ftigungssicherung k�nnen Betriebsr�-
te auch dazu beitragen, in demwichtigen Bereich der Qualifi-
zierung ernst zu nehmende Vorschl�ge vorausschauend zu
unterbreiten. Die St�rkung der Initiativrechte des Betriebs-
rats zur Qualifizierung der Besch�ftigten ist zukunftswei-
send. Diese sollten jedoch durch keine Einschr�nkungen be-
grenzt werden. Die Beschr�nkung des Initiativ- und
Mitbestimmungsrechts in § 97 Abs. 2 BetrVG auf aktuelle
oder kurzfristig geplante �nderungen greift zu kurz, da eine
Qualifizierung auch erforderlich ist, um bestehenden Anfor-
derungen besser gerecht zu werden oder absehbar freie Po-
sitionen besetzen zu k�nnen. Daher ist die Rechtsstellung
des Betriebsrats in §§ 97, 98 BetrVG dahingehend zu erwei-
tern, dass ihm ein generelles Initiativrecht bei der Ein- und
Durchf�hrung der betrieblichen Berufsbildung zusteht.

31 Vgl. Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003, BGBl. I, S. 3002;
hierzu Perreng, Wiedereinf�hrung der Namensliste, AiB, Heft 1/2004, 13 ff.

32 Vgl. Hayen, Zeitarbeit als neues Mittel der Personalarbeit, AiB, Heft 9/2003,
527 ff., 527; Ulber, Personal-Service-Agenturen und Neuregelung der Arbeit-
nehmer�berlassung, AuR, Heft 1/2003, 7 ff., 7.

33 Vgl. hierzu auch Ulber/Dohna-Jaeger, Gestaltung und Regulierung von Leihar-
beit durch Betriebsr�te, AiB, Heft 12/2007, 705 ff., 705.

34 Vgl. Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG, 23. Aufl., § 1 Rn. 5,
mit Hinweis auf BVerfG v. 31.08.1982 und 18.12.1985, AP Nr. 8 und 15 zu § 87
BetrVG 1972 Arbeitszeit betr. Laden�ffnungszeiten, v. 04.03.1986, AP Nr. 3 zu
§ 87 BetrVG 1972 Kurzarbeit, v. 16.12.1986 und AP Nr. 8 zu § 87 BetrVG 1972
Pr�mie betr. Ausgestaltung des Leistungslohns.
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Besch�ftigungssicherung und Arbeitsorganisation sind
nicht voneinander zu trennen. Deswegen ben�tigt der Be-
triebsrat auch in Fragen der Arbeitsorganisation ein Mitbe-
stimmungsrecht. Dies k�nnte durch eine �nderung des
§ 91 BetrVG erfolgen, indem die bisher an dieses Mitbe-
stimmungsrecht gekn�pften Voraussetzungen f�r �nderun-
gen der Arbeitspl�tze, des Arbeitsablaufs oder der Arbeits-
umgebung, n�mlich, dass diese »den gesicherten
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen« �ber die men-
schengerechte Gestaltung der Arbeit »offensichtlich« wi-
dersprechen und die Arbeitnehmer »in besonderer Weise«
belasten (m�ssen), ge�ndert bzw. beseitigt werden. Ein Wi-
derspruch gegen »anerkannte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse« bei �nderungen in der Arbeitsorganisation
sollte ausreichen, um diesem Mitbestimmungsrecht – ent-
gegen den bisherigen hohen H�rden – den notwendigen
Anwendungsbereich zu geben.
Mitbestimmung auf der Ebene der Arbeits- und Betriebsge-
staltung beinhaltet eine gewichtige Ver�nderung des Um-
gangs mit der »Ressource Mensch«: Arbeitsorganisatorisch
steht dabei Gruppenarbeit weiter auf dem Programm, nach-
dem der auf den Finanzm�rkten vorherrschende »Sharehol-
der-Value-Ansatz« mit einer Re-Taylorisierung den arbeits-
politischen R�ckw�rtsgang eingelegt hat. Daher ist § 87
Abs. 1 Nr. 13 BetrVG dahingehend zu erweitern, dass dem
Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Einf�hrung
und Durchf�hrung von Gruppenarbeit – und zwar nicht nur
f�r teilautonome Gruppen – zusteht.
Die Mitbestimmungsrechte m�ssen generell auch die Kon-
trolle und den Vollzug der Regelungen mit umfassen.
Schließlich ist im Rahmen der Interessenausgleichs- und
Sozialplanverhandlungen gesetzlich festzuschreiben, dass
eine in Frage kommende Besch�ftigungsgesellschaft Teil
des Sozialplans ist. Da die Rechtsprechung durch die in-
haltliche Festlegung von Interessenausgleich bzw. Sozial-
plan etwa die Erzwingbarkeit von Qualifizierungsregelun-
gen verhindert, ist die Erzwingbarkeit als auch die
Durchsetzbarkeit eines Interessenausgleichs gesetzlich
festzulegen.

– Stärkung und Ausweitung von Beteiligungsrechten zur

Einflussnahme auf die Gestaltung prekärer und »atypi-

scher« Beschäftigung, insbesondere von Leiharbeit und
Befristung.
Durch die Einr�umung eines aktiven Wahlrechts f�r �berlas-
sene Arbeitnehmer (§ 7 Satz 2 BetrVG) ist diese Besch�ftig-
tengruppe seit der BetrVG-Reform 2001 ausdr�cklich in den
Zust�ndigkeitsbereich des Betriebsrats des Einsatzbetriebs
eingeordnet worden. Damit war vom Gesetzgeber die be-
triebsverfassungsrechtliche Gleichstellung mit den Arbeit-
nehmern des Betriebes beabsichtigt35. Da das Bundesar-

beitsgericht – wie ausgef�hrt – dennoch an seiner
bisherigen Rechtsprechung festh�lt, wird das gesetzgeberi-
sche Ziel einer doppelten Integration der Leiharbeitnehmer
in die betriebsverfassungsrechtlichen Repr�sentationssys-
teme des Ver- und Entleiherbetriebs konterkariert.
Durch gesetzliche Regelungen muss daher festgelegt wer-
den, dass die Eingliederung in den Betrieb das entscheiden-
de Kriterium f�r die Definition des Arbeitnehmerbegriffs ist.
Zumindest ist die Gleichstellung der �berlassenen Arbeit-
nehmer mit den Arbeitnehmern des Betriebes zu fordern, in-
dem diese in § 5 Abs. 1 BetrVG ausdr�cklich miterw�hnt wer-
den. Nach der Streichung jeglicher Begrenzung der
H�chst�berlassungsdauer rechtfertigt das Argument einer
vermeintlich »geringeren Verbundenheit« der Leiharbeitneh-
mer mit dem Einsatzbetrieb ihre diesbez�glich ungleiche
Behandlung gegen�ber befristet Besch�ftigten oder Aus-
hilfskr�ften nicht; vielmehr besteht w�hrend des �berlas-
sungszeitraums ein vergleichbares Integrationsbed�rfnis.
Weiterhin ist es notwendig, auch arbeitnehmer�hnliche Per-
sonen bzw. Fremdfirmenmitarbeiter, die z. B. nur �ber Hono-
rar- oder Werkvertr�ge an einen Betrieb gebunden sind, aus-
dr�cklich in die Betriebsverfassung mit einzubeziehen. Oft
sind diese Personen wirtschaftlich vom Einsatzbetrieb bzw.

-unternehmen genauso abh�ngig, wie die vom Betriebsver-
fassungsgesetz erfassten Arbeitnehmer. Da der Betriebsrat
des Einsatzbetriebes durch die T�tigkeit dieses Besch�ftig-
tenkreises im Betrieb einen erh�hten Arbeitsanfall hat, ist es
auch aus diesem Grund sachgerecht, sie in den Schutzbe-
reich des Betriebsverfassungsgesetzes einzubeziehen.
Gleichzeitig macht es die beschriebene Zunahme von be-
fristet Besch�ftigten und Leiharbeitnehmern notwendig,
dass der Betriebsrat zum Schutz der »Stammbelegschaft«
– etwa �ber eine Erg�nzung in der Vorschrift �ber Auswahl-
richtlinien des § 95 BetrVG – H�chstgrenzen f�r �berlas-
sene Arbeitnehmer und befristete Arbeitsvertr�ge sowie
prozentuale Grenzen hinsichtlich der Gesamtbelegschaft
fordern und durchsetzen kann. Der Schwellenwert hat sich
dabei – wie bei Betriebs�nderungen – auf das Unterneh-
men zu beziehen. In Anbetracht der in den letzten Jahren
zugenommenen Verkleinerung von Betrieben und Unter-
nehmen w�re es dar�ber hinaus angebracht, die Schwel-
lenzahl auf 200 zur�ckzuf�hren.
Auf der anderen Seite muss den Entwicklungen einer weite-
ren Erosion in den Besch�ftigtenstrukturen und insbesondere
den Missst�nden in der Leiharbeit dadurch entgegen getre-
ten werden, indem eine Verst�rkung der Kontrollrechte durch

AiB-Wissen bietet zu diesem Thema das Training »2. Belegschaft –
Leiharbeit und Arbeitnehmer�berlassung in der Praxis« mit Wolf-
gang Steen, Fachanwalt f�r Arbeitsrecht, am 22.4.2008 in Hamburg
an.

Ilona Hofmann Telefon: 0 69/13 30 77-6 71
ilona.hofmann@aib-verlag.de

Redaktionsempfehlung

35 GE BetrVerf-Reformgesetz, a. a. O. (Fn. 8), S. 28; Schaub, Heim- und Telearbeit
sowie bei dritten besch�ftigte Arbeitnehmer im Referenten- und Regierungs-
entwurf zum BetrVG, NZA, Heft 7/2001, S. 364 ff., 366
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die Betriebsr�te in den Einsatz- bzw. Besch�ftigungsbetrie-
ben gegen�ber arbeitgeberseitigen Gesetzesverst�ßen ge-
fordert wird. Daher bed�rfen die Beteiligungsrechte des Be-
triebsrats bei befristeter Besch�ftigung und Einsatz von
Leiharbeit zum Schutz der betroffenen Arbeitnehmer einer
Ausweitung: Dabei sollten die Beteiligungsrechte der Be-
triebsr�te dahingehend gest�rkt werden, dass diese
Betriebsr�te ihre Mitwirkungsrechte bei personellen Einzel-
maßnahmen (§ 99 BetrVG), etwa i. S. von Zustimmungsver-
weigerungen, auch bei einer unzul�ssigen Befristungsabrede
(Befristungskontrolle bei arbeitsvertraglich befristeten Be-
sch�ftigten) und bei untertariflicher Bezahlung (auch zur
Kontrolle einer ordnungsgem�ßen Eingruppierung der Leihar-
beitnehmer durch die Betriebsr�te in den Entleiher- bzw. Ein-
satzbetrieben der Leiharbeitnehmer) nutzen k�nnen. Dieser
Schutz �ber die Betriebsr�te in den Einsatzbetrieben ist bei
den Leiharbeitnehmern schon deshalb erforderlich, weil ihre
besondere Schutzbed�rftigkeit, die auch durch § 14 Abs. 3
A�G wegen der »Aufspaltung der Arbeitgeberfunktion« ge-
sondert anerkannt wurde, aufgrund der besonderen struktu-
rellen Bedingungen in der Leiharbeit anders nicht zu gew�hr-
leisten ist. Aufgrund der faktisch h�ufig kurzen
Besch�ftigungszeiten unter drei Monaten, regelm�ßiger Be-
fristung und h�ufig wechselnden Eins�tzen sind in den Verlei-
herbetrieben bislang kaum Betriebsr�te anzutreffen, die die
ihnen zukommende Aufgabe des Schutzes der Leiharbeitneh-
mer aus�ben k�nnten.
Die diesbez�glich geforderten betriebsr�tlichen Kontroll-
rechte werden derzeit von der Rechtsprechung ablehnt. In
Bezug auf die Befristungskontrolle und die Kontrolle unter-
tariflicher Bezahlung mit der Argumentation, dass eine
Kontrolle einzelner Arbeitsvertragsbedingungen (Recht zur
Inhaltskontrolle des Arbeitsvertrags) nicht Normzweck des
Zustimmungsverweigerungsrechts der Betriebsr�te bei Ein-
stellungen sei, zumal sich die Befristungsabrede erst auf
eine sp�tere Aufl�sung des Arbeitsverh�ltnisses beziehe36.
In Bezug auf die Eingruppierungskontrolle durch den Ent-
leiherbetriebsrat bei Einsatz von Leiharbeitnehmern (etwa
in Bezug auf die tarifgerechte Verg�tung der Leiharbeitneh-
mer) mit der Argumentation, dass eine arbeitsvertragliche
Beziehung lediglich zwischen Leiharbeitnehmer und Verlei-
her bestehe und der Entleiherbetriebsrat f�r die Eingrup-
pierungsentscheidung des Verleihers nicht zust�ndig sei.37

Zur Wahrnehmung dieser Zustimmungsverweigerungsrech-
te bei Verst�ßen von Ver- oder Entleiher gegen gesetzliche
Vorschriften zum Nachteil der Leiharbeitnehmer m�ssen
die Entleiherbetriebsr�te folgerichtig das ihnen bislang von
der Rechtsprechung verweigerte Recht erhalten, Einsicht in
die Arbeitsvertr�ge zwischen Leiharbeitnehmer und Verlei-
her zu nehmen, und �ber die Bewerbungsunterlagen von
Leiharbeitnehmern sowie deren Lohngruppe und Eingrup-
pierung unterrichtet zu werden.

– Fortentwicklung der Betriebsratsstrukturen i.S. einer ef-
fektiven Interessenvertretung auf der Entscheidungsebene

von Konzernen und Erm�glichung des Aufbaus und der
Nutzung transnationaler Kontakte unter globalisierten Rah-
menbedingungen.
Wie eingangs ausgef�hrt, haben in den letzten Jahren die
Internationalisierung der Unternehmensstrukturen, die
Standortverlagerungen und der Wettbewerb unter den
Standorten ganz erheblich zugenommen. Die weitere Glo-
balisierung der Wirtschaft und der Arbeitsbeziehungen fin-
den jedoch eine zusehends unzureichende Entsprechung
im Betriebsverfassungsgesetz. So erfordern die Globalisie-
rungsinteressen und -strategien der Konzerne und Unter-
nehmen die Einrichtung eines Wirtschaftsauschusses auf
europ�ischer Ebene als Organ des Europ�ischen Betriebs-
rates, in dem die zentrale Leitung �ber alle wirtschaftlichen
Fragen (einschl. Businesspl�ne) regelm�ßig informiert.
Diese Globalisierungsstrategien erfordern zudem, dass Be-
triebsr�te �ber ihren eigenen Betriebs-, Unternehmens-
bzw. Konzernbereich hinaus insbesondere transnationale
Kontakte kn�pfen. Fragen wie z. B. Standortverlagerung
oder Standortwettbewerb f�hren zu einer existenziellen
Bedrohung f�r die Betriebe. Hier muss den Betriebsr�ten,
Gesamtbetriebsr�ten aber auch Konzernbetriebsr�ten die
M�glichkeit geboten werden, transnationale Kontakte auf-
zubauen und sich wechselseitig zu informieren und im Vor-
gehen abzustimmen. In Anlehnung an § 35 EBRG muss ein
Betriebsrat das Recht haben, sich bei Kosten�bernahme
durch den Arbeitgeber (§ 40 BetrVG) mit ausl�ndischen
und auch konzernfremden Interessenvertretungen zu tref-
fen, auch außerhalb der EU.
Immer mehr Betriebe und Unternehmen finden sich in Kon-
zernstrukturen wieder. Die Erfahrung zeigt dabei, dass –
parallel dazu – immer mehr Entscheidungskompetenzen
auf Konzernebene verlagert werden. In Anbetracht dieser
Umst�nde ist es mehr als angezeigt, dass die Errichtung
des Konzernbetriebsrates obligatorisch sein muss. Gleiches
muss f�r die Bildung einer Konzernjugend- und Auszubil-
dendenvertretung gelten. Ebenfalls entspricht es den ver-
�nderten Realit�ten, dass auch auf Konzernebene ein Wirt-
schaftsausschuss gebildet wird. Erhebliche Probleme in
der Interessenvertretung gibt es auch in den F�llen, wenn
sich die Konzernspitze im Ausland befindet, ohne dass eine
nationale Unterkonzernspitze in der Bundesrepublik exi-
stiert38. L�sungsans�tze f�r eine effektive Interessenvertre-
tung sind jetzt schon im Gesetz �ber die Europ�ischen Be-
triebsr�te bzw. im Mitbestimmungsgesetz enthalten.
Entsprechend diesen Gesetzen muss ein Konzernbetriebs-
rat beim gr�ßten inl�ndischen Unternehmen gebildet wer-
den in analoger Anwendung von § 59 Abs. 2 BetrVG.

36 Vgl. Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, a.a.O (Fn. 34), § 99
Rn. 170, m.w. N. aus der BAG-Rechtsprechung.

37 Vgl. ebd. (Fn. 36), § 99 Rn. 73 b; BAG v. 25.01.2005 – 1 ABR 61/03, zur unbe-
gr�ndeten Zustimmungsverweigerung wegen eines Verstoßes gegen das
Gleichbehandlungsgebot im Fall nicht gewerbsm�ßiger Arbeitnehmer�berlas-
sung, zu B.II.4.b) aa) der Gr�nde.

38 Vgl. BAG v. 14.02.2007 – 7 ABR 26/06, NZA, Heft 17/2007, S. 999 ff.; BAG v.
16.05.2007 – 7 ABR 63/06, AiB newsletter 12/2007, S. 2
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– Weitere Vereinfachung des Wahlverfahrens durch eine
Erweiterung der obligatorischen Anwendung des verein-
fachten Wahlverfahrens auf Betriebe bis 100 wahlberech-
tigten Arbeitnehmer/innen.
Die Novellierung der Wahlvorschriften im Jahre 2001 hat zu
einer erheblichen Vereinfachung der Betriebsratswahlen
gef�hrt. F�r Betriebe bis 50 Besch�ftigte ist seither ein ver-
einfachtes Wahlverfahren (§ 14a BetrVG) obligatorisch, bei
Betrieben zwischen 51 und 100 Besch�ftigten bedarf es ei-
ner Vereinbarung zwischen Wahlvorstand und Arbeitgeber.
Trotz dieser H�rde machten bei den regul�ren Betriebsrats-
wahlen 2006 in dieser Gr�ßenordnung 60,1% der Betriebe
mit bestehenden Betriebsr�ten Gebrauch von diesem ver-
k�rzten Verfahren (2002: 46%); besonders in Handwerks-
betrieben findet das vereinfachte Wahlverfahren offenbar
auch bei den Inhabern erheblichen Anklang.39

Eine weitere Entb�rokratisierung des Wahlverfahrens w�r-
de dadurch erreicht, dass das vereinfachte Wahlverfahren
in Betrieben bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern obli-
gatorisch wird.
In Betrieben bis zu dieser Gr�ßenordnung l�sst sich ein
vereinfachtes Wahlverfahren problemlos und auch unter
Beibehaltung demokratischer Grunds�tze durchf�hren. Da-
mit k�nnen die großen weißen Flecken der betriebsratslo-
sen Bereiche zur�ckgedr�ngt werden. Die Ausweitung des
vereinfachten Wahlverfahrens w�rde auf Seiten der Unter-
nehmen gleichzeitig zu einer weiteren Kostenersparnis we-
gen der erheblich k�rzeren Amtszeit des Wahlvorstands ge-
gen�ber dem regul�ren Wahlverfahren f�hren.

– Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten der Betriebsrä-

te, etwa durch die generell erleichterte Einschaltung von
Sachverst�ndigen.
Nach wie vor ist das Beratungsbed�rfnis von Betriebsr�ten
durch Sachverst�ndige ganz erheblich. Umstrukturierun-
gen, Vorschl�ge zur Sicherung und F�rderung der Besch�f-
tigung sowie weitere andere zentrale Anforderungen an die
Betriebsr�te erfordern fachkundige und zukunftsweisende
Konzepte zur Bew�ltigung der Aufgabenstellungen. Ein er-
ster Schritt zur Erleichterung der Einbeziehung von Sach-
verst�ndigen ist mit der BetrVG-Reform 2001 durch die
Neuregelung in § 111 BetrVG erfolgt. Diese Erleichterung ist
aber nicht nur auf diesen Fall zu beschr�nken. Um eine Ver-
z�gerung bei der Hinzuziehung von Sachverst�ndigen bei
geplanten Initiativen des Arbeitgebers oder Betriebsrates
zu vermeiden und rasch in wichtigen mitbestimmungs-
pflichtigen Fragen, wie etwa der Neuregelung der betriebli-
chen Altersversorgung, der Einf�hrung und Anwendung
neuer Technologien, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
sowie des Umweltschutzes die notwendigen Beratungs-
kompetenzen nutzen zu k�nnen, ist eine Beschleunigung
der Einigung mit dem Arbeitgeber �ber die Heranziehung

eines bestimmten Sachverst�ndigen, seine Aufgaben und
seine Bezahlung zu erm�glichen. Notwendig ist daher die
generelle M�glichkeit, schnell einen Sachverst�ndigen ein-
zuschalten. Dies k�nnte durch eine Fristsetzung zur ableh-
nenden �ußerung des Arbeitgebers und durch eine beson-
ders beschleunigte Behandlung im arbeitsgerichtlichen
Verfahren erreicht werden. Eine entsprechende Regelung in
§ 80 Abs. 3 BetrVG ist dringend erforderlich. Weiterhin ist
die Streichung des Schwellenwertes in § 111 S. 2 BetrVG
angezeigt, da gerade in Klein- und Mittelbetrieben h�ufig
das notwendige Know-how (auf beiden Seiten) fehlt.
Auch muss es eine Selbstverst�ndlichkeit sein, dass der
Betriebsrat die Arbeitsm�glichkeiten im Unternehmen
nutzt, die dort vorhanden sind. Dieses betrifft insbesonde-
re die Informations- und Kommunikationstechniken. Bei
Unternehmens�blichkeit muss der Betriebsrat einen ent-
sprechenden Anspruch nach § 40 Abs. 2 BetrVG haben,
ohne dass er im Einzelnen die Erforderlichkeit darzulegen
hat. In dem Zusammenhang muss der Betriebsrat auch das
Recht auf eine Ersatzvornahme haben, d.h. das Recht, auf
Kosten des Arbeitgebers die erforderlichen Sachmittel vor-
ab bestellen zu k�nnen.
Es war ein erheblicher Fortschritt, dass durch die Novellie-
rung im Jahr 2001 auch Teilfreistellungen m�glich sind. Da-
mit wurde dem Bed�rfnis vieler Arbeitnehmer Rechnung
getragen, neben der Betriebsratsarbeit ihrer beruflichen
T�tigkeit weiterhin nachzugehen und einem schleichenden
Verlust ihrer Qualifizierung im Beruf vorzubeugen.
Allerdings sind zudem anteilige, zeitlich gestaffelte Teilfrei-
stellungen in Betrieben mit weniger als 200 Arbeitnehmern
dringend notwendig, damit ein gesetzlich abgesicherter
Zeitrahmen f�r die Betriebsratsarbeit angesichts gestiege-
ner qualitativer und quantitativer Anforderungen auch in
diesen Betriebsratsgremien zur Verf�gung steht. Solche
Freistellungen m�ssen heute h�ufig (als »freiwillige« Ver-
einbarung �ber »anderweitige Regelungen �ber die Frei-
stellung«) gegen den Widerstand der Arbeitgeber durchge-
setzt werden, was zus�tzliche Belastungen f�r die
Betriebsr�te, Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgebern
und Reibungsverluste in den Betrieben bedeutet. Daher
bedarf es hierzu einer ausdr�cklichen gesetzlichen Rege-
lung in § 38 Abs. 1 BetrVG.
Durch Umsetzung dieser Forderung w�rde auch die Arbeits-
gerichtsbarkeit von entsprechenden Streitigkeiten �ber ge-
setzlich ungeregelte Freistellungserfordernisse entlastet.
Insoweit sollten in Betrieben mit in der Regel 50-100 Arbeit-
nehmer ein Betriebsratsmitglied mit mindestens 25 % der
Arbeitszeit eines Vollzeitbesch�ftigten, und in Betrieben
mit in der Regel 101-199 Arbeitnehmer ein Betriebsrat mit
mindestens 50 % der Arbeitszeit eines Vollzeitbesch�ftig-
ten freigestellt werden.

– Beteiligungsorientierte Stärkung der Individualrechte

von Arbeitnehmer/innen im Rahmen der repr�sentativen
Betriebsverfassung.

39 Vgl. Rudolph/Wassermann, Das Profil der Betriebsr�te 2006, AiB, Heft 4/2007,
S. 220 ff., 222
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Eine St�rkung der Individualrechte der Arbeitnehmer er-
folgte durch die M�glichkeit, Beteiligungsrechte des Be-
triebsrates an einzelne Arbeitsgruppen gem�ß § 28a
BetrVG zu delegieren. Die gesetzliche Regelung verfehlt je-
doch ihr Ziel, wenn sie es den Arbeitsgruppen gestattet,
Gruppenvereinbarungen mit dem Arbeitgeber abzuschlie-
ßen. Neben einer Zerfaserung der Rechte des Betriebsrates
findet eine �bertragung von Rechten des Betriebsrates in
einer Weise statt, wie es nicht einmal der § 27 BetrVG zu-
l�sst. Diese gesetzliche Regelung ist zur�ckzunehmen.
Stattdessen sollte eine Regelung dergestalt in § 28a
BetrVG aufgenommen werden, wonach die Arbeitsgruppe
im Rahmen einer vom Betriebsrat vorgegebenen Regelung
bzw. Vereinbarung eine weitere Konkretisierung unter dem
Vorbehalt einer jederzeitigen R�cknahme der Entscheidung
durch den Betriebsrat vornehmen kann. Fragen der Urlaub-
splanung oder die zeitliche Lage und Durchf�hrung von
Gruppengespr�chen sollten den einzelnen Gruppen selbst
�berlassen bleiben.
Die Beiziehung von sachkundigen Arbeitnehmern als Aus-
kunftspersonen f�r den Betriebsrat haben nicht nur die Indi-
vidualrechte der Arbeitnehmer, sondern auch die Stellung
und die Qualit�t der Arbeit des Betriebsrates als Interessen-
vertretung ganz erheblich gest�rkt. Die St�rkung der Indivi-
dualrechte der Arbeitnehmer durch das Recht des Einzel-
nen, dem Betriebsrat Themen zur Beratung vorzuschlagen,
sollte auch dadurch gest�rkt werden, dass das Quorum zur
Einberufung von Betriebsversammlungen gem�ß § 43
Abs. 3 BetrVG von einem Viertel auf 15% der Besch�ftigten
gesenkt werden. Ebenso sollte das Recht eines Arbeitneh-
mers gest�rkt werden, zu jedem Gespr�ch mit dem Arbeit-
geber bzw. einem Vertreter von ihm ein Mitglied des Be-
triebsrates gem�ß § 82 Abs. 2 BetrVG hinzuzuziehen.

– Schaffung eines effektiven Rechtschutzes für den Be-

triebsrat zur Gew�hrleistung seiner Rechte durch die Ver-
ankerung eines Unterlassungsanspruches sowie durch die
vorl�ufige Vollstreckbarkeit von Beschl�ssen.
Um einen effektiven Rechtsschutz – auch im Sinne der Um-
setzung der EU-Richtlinie 2002/14/EG (Information und
Konsultation der Arbeitnehmer auf nationaler Ebene) – zu
gew�hrleisten, sind die Durchsetzungsrechte des Betriebs-
rates umfassend zu st�rken. So ist die Verankerung eines
Unterlassungsanspruchs des Betriebsrats gegen�ber dem
Arbeitgeber – insbesondere auch im einstweiligen Verf�-
gungsverfahren – sowie die vorl�ufige Vollstreckbarkeit
von Beschl�ssen gesetzlich zu verankern.
Dar�ber hinaus fehlt bislang eine Regelung zum Unterlas-
sungsanspruch des Betriebsrats insbesondere bei einseiti-
gem Beginn der Durchf�hrung von noch nicht endg�ltig
verhandelten Betriebs�nderungen. Eine solche Regelung
ist dringend notwendig, um das bestehende Nord-S�d-Ge-
f�lle in der Rechtsprechung der Landesarbeitsgerichte end-
lich zu beenden. Weiterhin ist eine Regelung zur vorl�ufi-
gen Vollstreckbarkeit von Instanzentscheidungen im

Beschlussverfahren, in denen es um die Mitbestimmungs-
rechte der Betriebsr�te geht, erforderlich. Dadurch w�rde
vermieden, dass der Betriebsrat einen jahrelangen Rechts-
streit durch die Instanzen f�hren muss, um seine Rechte
gegen�ber dem Arbeitgeber durchsetzen zu k�nnen.

Fazit

Die Anforderungen an Betriebsr�te haben sich nicht nur
grundlegend gewandelt, sondern gleichsam erheblich zuge-
nommen. Dennoch belegen die Ergebnisse von Studien aus
den letzten Jahren, dass sich die Institution »Betriebsrat«
bislang nicht nur als relativ stabil erwiesen hat.40 Sondern
sie hat selbst Phasen eingeschr�nkter Handlungsm�glich-
keiten, wie �konomische Krisenperioden, �berstanden und
dabei noch eine zunehmende Interessenwirksamkeit entfal-
ten k�nnen, auch wenn es dabei h�ufig um eine Bew�lti-
gung der Folgen von strukturellem Wandel ging. Sie geben
Anlass zur Hoffnung, dass die Betriebsr�te auch die Ihnen
bevorstehenden Herausforderungen meistern werden.
Zeitgem�ße und verbindliche Betriebsratsrechte sind bei der
Bew�ltigung der Aufgabenf�lle unter den ver�nderten wirt-
schaftlichen, sozialen, politischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen ein wichtiges Instrument der betrieblichen
Interessenvertretungen zur Wahrnehmung ihrer Schutzfunk-
tion f�r die Arbeitnehmer und sozialen Gestaltung der Ar-
beitswelt. Einige wichtige und aktuelle Vorschl�ge zur Ver-
besserung der Betriebsverfassung konnten ansatzweise und
ohne Anspruch auf Vollst�ndigkeit im Rahmen dieses Bei-
trags vorgestellt werden. Ungeachtet der Dringlichkeit einer
Anpassung des Gesetzes in verschiedenen Themenfeldern41,
wird die Diskussion zur Weiterentwicklung des BetrVG
– auch imDGB und seinenMitgliedsgewerkschaften – weiter-
gef�hrt und fortgeschrieben werden.

Ralf-Peter Hayen, Ass. jur., ist Referatsleiter f�r betrieb-
liche Mitbestimmung und Euro-Betriebsr�te im Bereich
Mitbestimmung und Unternehmenspolitik beim DGB
Bundesvorstand

Hierzu finden Sie im Internet:
Beitr�ge zur Leiharbeit

40 Vgl. Ellguth, Quantitative Reichweite der betrieblichen Mitbestimmung, WSI
Mitteilungen, Heft 3/2003, S. 194 ff.

41 Vgl. etwa Maßnahmen zum Schutz von Belegschaften bei Unternehmens�ber-
nahmen durch Unterrichtungs- und Beratungsrechte der Betriebsr�te im Ent-
wurf eines Gesetzes zur Begrenzung der mit Finanzinvestoren verbundenen
Risiken (Risikobegrenzungsgesetz), BR-Drs. 763/07 v. 01.11.2007 (Art. 4: �nde-
rung des BetrVG).
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